
verwendeten Zementes nur am unverarbeiteten Ma
terial möglich sei; das aber war in den meisten fällen nichtmehr vorhanden. H ;'. n sEs.
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 Verschiedenes.

Belagproben.
(Die Aufbewahrung von Mustern verkaufter bezw. verwendeter

Baustoffe.)

U nzählige Baustoffe der verschiedensten Art bestehen, werdenständi
 neu entdeckt und kommen auf den Markt unter
den verschiedensten Bezeichnungen. Unstreitig sind die Binde
mittel eine der größten Bau
toffklasse, d. h. ihre Verwendung
ist eine besonders umfangreiche in der Menge. Es soll des
halb hier kurz begrundet werden, wie wichtig es für jeden
Händler und Verbraucher von Bindemitteln ist von dem zu
bestimmten Zwecken verwendeten Material ,,
i n e Bel ag
pro bell aufzuheben.

Jeder Ziegel- und Ka!lisandstein, der vermauert ist, kann,
nachdem er sich angeblich schlecht er\Niesen hat, zur Nach
prüfung aus dem Mauerwerk herausgestemmt und auf Druck
festigkeit usw. geprüft werden; jeder Fußbodenbelag kann dem
Boden entnommen und nachträglich auf Abschleifbarlieit ge
prüft werden, jedes andere Baumaterial, wie Ho1z, Eisen, Form
steine, Träger, Dachsteine, Bruchsteine usw. kann dem beste
henden Bau entnommen, zu geeigneten Versuchsstücken ver
arbeitet und geprüft und somit festgestellt werden, ob es den
gestellten Anforderungen entspricht oder nicht. Das ist umSO
günstiger, wenn obestimmte Vorschriften (Grenz
werte) über die Lieferung und Prüfung" des betref
fenden Materia!s zu erfüllen waren.

Anders aber bei den Bindemitteln; sind diese
einmal verarbeitet, so ist an den erhärteten Stücken bezw. an
erhärtetem Mörtel die Festste!Iung der Qualität des Binde
mittels nachträglich nicht mehr möglich! Das ist noch
1ängst nicht genügend bekannt und wird infoJgedessen den
durch Nichtbeachtung der "Belagprobe H e:ltstehenden Gefahren
nicht genügende Beachtung geschenkt. Unnennbarer Schaden,
unzählige Klagen und mancher Ärger hätte schon erspart
werden können, wenn von dem strittigen Bindemittei eine lI Be 
lagprobe" in genügender Menge (etwa 1 0-20 kg) aufbewahrt
wurdc und durch Nachprüfung festgestellt werden konnte, ob
das Bindemittel die Ursachen des sch1echten Verhaltens waren
oder nicht. Namentlich den Kunststeinfabrikanten, Betonbau
geschäften usw., die ständig mit bestimmten, größeren Zement
lieferungen zu rechnen haben, kann die Belagprobe in Streit
fällen unschätzbare Werte liefern. Die "Belagprobe" wird
zweckmäßig von jeder Lieferung entnommen, in einer gut ver
schlossenen Glasf!asche an einer mäßig warmen Stelle von
möglichst gleichbleibender Temperatur (16-18 CO) etwa 1 Jahr
lang aufgehoben. Die Aufhebung von Belagproben erfolgt,
wie aus Prüfungszeugnissen der Kgl. Materialsprüfungsamtes
ersichtlich, in diesem Amt 1 Jahr und zwar mit genauer Be
zeichnung, Tag der Lieferung und Beginn der Verarbeitung.
Wird der betreffende Bindestoff später bemängelt, so ist seine
Nachprüfung jederzeit möglich und auf Grund der Ergebnisse
kann begutachtet werden, ob der Baustoff seinem Verw.endungs
zweck entsprach oder nicht. Viele Enttäuschungen in dieser
Richtung, haben z. B. Kunststeinfabri!ianten erfahren müssen
die den Wert der Belagprobe noch nicht kannten. Große
Massen von fertigen Zementwaren (Röhren, Brunnellringe,
Säulen, Dachsteine usw.) sind oft kurz nach der Verarbeitung
rissig, brüchig und wenig fest gewesen, die Verarbeiter des
Z
mentes wandten sich nun schneJl genug an eine PI'üfungs
anstalt unter Einsendung einiger zerbrochener Stücke, mit der
Bitte um FestelJung der Ursachen. Sie mußten aber leider da
hin beschieden werden, daß die Feststellung der Güte des

Hierzu erhalten wir eine andere Zuschrift:
Ich bin, und das will ich gleich an den Anfang meiner

Ausführungen stellen, entschieden anderer Ansicht als der
Schreiber des vorstehenden Artikels, was die Probeentnahme
von Bindemitteln angeht. Unter Bindemitteln soU do..::h wohl
einzig und allein der Zement verstanden sein.

Bei dem riesigen Konsum gerade in diesem Artikel ist es
für den Verbraucher fast eine Unmöglichkeit, aus jeder einzelnen
Ladung in der angeregten Weise Proben zu entnehmen, die
ihm nachher bei eventuell eintretenden Differenzen betreffs der
Qualität seiner Fabrikate als Beweis dienen sollen, daß das ver
wandte Material, we
jgstens, was den Zement anlangt, tadellos
war. Neben allem übrigen müssen zunächst erst einmal große
Anschaffungskosten für die erforderlichen Gläser gemacht
werden, dann auch ein großer heizbarer Raum als Aufbewahrungs
ort der Proben da sein, und schließlich müssen in diesem
Raum noch große Schränke oder Regale oder sonst Einrichtungen
angeschafft werden, die große Anschaffungskosten erfordern.
In welcher Weise soll ferner die KontroJle ausgeübt werden, bei
einem Konsum von nur 100 Waggons im Laufe der Saison, zu
welchen Arbeiten nun gerade der Zement aus einem bestimmten
Waggon gebraucht wurde; wenn gleichzeitig verschiedene Ar
beiten vorliegen und an viel!cicht 6 bis 8 verschiedenen
Warengattungen zu gleicher Zeit gearbeitet wird? Wie ist es
ferner, wenn mehrere Ladungen Zement zu gleicher Zeit an
kommen und durcheinander auf das Lager gebracht werden?
Wenn dann Zementröhren z. B. in einer bestimmten Dimension
her
estel!t werden, und die Probebelastung eines Rohres ergibt
eine Minderfestigkeit? Man würde ein zweites und ein drittes
Rohr der am gleichen Tage hergestellten Ware prüfen und ergibt sich
auch da Minderdruckfcstigkeit, so würde man einen fabrikations
fehler annehmen müssen, niemals aber ohne Weiteres dem Zement
die Schuld zuschkben können. Kann nicht ebensogut der Kies
oder der Sand schlecht gewesen sein? Können diese Materialien
nicht lehmhaltig gewesen sein, oder sonst Beimengungen ent
halten haben, welche die Minderqua1ität der fertigen Ware her
vorriefen? Kann nicht auch beim Mischen des Betons durch
Unachtsamkeit oder bösen Willen der Arbeiter ein fehler ge
macht sein? Kann der Beton nicht zu mager oder nicht ge
nügend durchgearbeitet gewesen sein? Kann der Beton nicht
auch zu wenig gestampft worden sein? Warum also von vorn
herein alle Schuld auf den Zement schieben woHen, wo garnicht
einmal festgestellt werden kann, alls welcher Ladung der für
das betreffende Rohr gebraucht war? Warum nun vom Zement
BeJagproben zurückbehalten und nicht auch von den anderen
verwandten Materialien, warum nicht von der fertigen Misch1.mg?
Warum nicht von jeder verwendeten Ladung Sand oder Kies
auch eine Probe zurückbehalten? Ich bin der Ansicht, daß
heute in den allerwenigsten fällen Minderdruckfestigkeit oder
sonstige Fehler bei Zementbetonwaren auf den verwendeten
Zement zurückzuführen sind, sondern vor allen Dingen und
in erster Linie auf mangelhafte Arbeit und in zweiter Linie auf
das sogenannte FüllmateriaL

Oie Zementfabriken haben bei der augenbJickJicben unglÜck
lichen Geschäftslage alle Ursache um tadelloses Material in den
Verkehr zu bringen und erstklassige Werke haben eine derartig
scharfe Kontrolle ihrer Fabrikate eingeführt, daß sie in der L.age
sind, von jedem \:Vaggon Zement zu sagen, welche Festigkeit

(fortsetzung Seitt> 591.)
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er gehabt hat. Die Zementfabrik hat doch schließlich gcnau
das gleiche Interesse daran, wie der Zementwarenfabrikant, daß
festgestellt wird, ob Betonwaren, die mit ihrem Zement hergestel!t
und deren QuaJität beanstandet wurde, durch die Schuld des
Zementes zu der Beanstandung Anlaß gaben, oder ob diese
durch andere Einflüsse herbeigeführt wurde. Ich persönlich
kenne fabriken, bei denen jede Stunde Proben zur Untersuchung
entnommen werden und zwar hat der Chemiker oder dessen
Stellvertreter einerlei ob nur Tags oder mit Tag  und Nacht
schicht gearbeitet wird an sämtlichen SteHen, wo Zement in
Tonnen oder Säcke gefüllt wird, allstündlich die Proben zu ent
nehmen, we1che sofort ordnungsmäßig bearbeitet und mit Datum
und Stunde der Entnahme bezeichnet werden müssen, um dann
den vorschriftsmäßigen Zug  und Druckproben innerhalb der fest
gesetzten normenmäßigen fristen unterworfen zu werden. Da
ferner ganz genau Buch darüber geführt wird, wann und von
welchem Silo oder von welcher Mühle aus die einzelnen Waggons
geladen wurden, so ist die fabrik jederzeit in der Lage, ihreM
Abnehmer mit ganz gen auen Angaben darüber an Hand gehen
zu können, welche festigkeiten der in einem bestimmten Waggon
enthaltene Zement bei seinem Abgang vom Werk gehabt hat.
Bei eitltretenden Qualitätsdifferenzen wird a!so die fabrik stets
in der Lage sein, zu konstatieren, wie der Zement beschaffen
war und dadurch auch ihren Abnehmer in die Lage versetzen,
auf Grund ihrer Proben und Untersuchungen, jederzeit den
Beweis anzutreten, daß die Minderfestigkeit der beanstandeten
Zementwaren nicht auf den Zement zurückzuführen ist. Wozu
also das Zurückbehalten von Belagproben gerade beim Zement
gut sein soH, ist mir nicht recht verständlich.

Der Zementwarenfabrikant schützt sich gegen Qualitäts.
differenzen bei seinen Waren nicht durch Relagproben seiner
Bindemittel sondern nur durch die Verwendung besten Mate
rials und namentlich durch ständige Kontrolle in seinem Be
triebe. Auch sind die Eigenschaften der Zemente unter sich
verschieden. Jeder Zement will anders behande1t sein, der eine
kann magerer, der andere muß fetter' verarbeitet werden. All
das Jehrt aber nur die Erfahrung. Ich kannte einen Zement.
warenfabrikanten, der nUr eine einzige Zernentmarke haben
wollte und tunlichst auch immer erhielt, weil seine Arbeiter
auf dies Material eingearbeitet waren, und die Mischungen da
für ganz genau kannten. Konnte das betreffende Werk aus
irgend einem Grunde nicht liefern, war er ganz unglücklich
und kaum darüber zu beruhigen, daß er andern Zement nehmen
mußte um seinen Betrieb aufrecht zu erhalten. Der Zement
warenfahrikant hüte sich vor allen Dingen davor, gleichzeitig
mehrere Zemente zu verarbeiten. Das kann nie zu etwas
Gutem führen, denn, wenn dann schlielilich mal Differenzen
eintreten und er will an den Zement1ie eranten herangehen,
wird jeder immer die Schuld auf das Konkurrenzfabrikat schie.
ben LInd dem Zemcntwarenfahrikanten wird es schwer faHen
den' Gegenbeweis anzutreten, das gerade für die beanstandeten
Waren nu.r der Zement aus dem bestimmten Werk, an das er
wegen der Differenz herangetreten ist, verwandt wurde. Und
in solchem faI!e nutzen ihm auch die Belagproben nichts, denn
in einem großen Betriebe und ein so!cher Iwon doch nur in
Betracht gezogen werden, wird entweder der Zement, einerlei
von welcher Marke er ist, auf dem Lager zusammengeworfen,
oder aber wenn auch die einzelnen Marken getrennt gelagert
werden werden die Arbeiter den zu verwendenden Zement
immer' da wegnehmen, wo er ihnen am bequemsten liegt,
ohne daß sie lange darauf achten, welche Marke der Sack nun
gerade trägt.

Ich glaube durch diese Ausführungen klar dargelegt zu
haben daß oerade bei den Bindemitteln es am allerwenigsten
angeb acht i;t, Belagpoben zurückzubehalten. Viel wichtiger
ist es, von den fiillmaterialien so!che BeJagproben zurÜckzu
halten namentlich aber lasse man durch zuverlässige Ange
steJlte' aus dem fertig gemischten Beton vieHeicht zwei  oder
dreimal täglich Zlt unbestimmten Tageszeiten Proben entnehmen
und untersuche diese selbst, ob das gemischte Material, den
an dasselbe zu stellenden Anforderungen genügt. Dadurch wird
man viel weiter kommen und Differenzen viel besser vorbeugen
als durch das Zurückbehalten von Belagproben der Bindemittel.

Ed. J ürß_
e!!)ES!)

Landwirtschaftliches GehÖft.
Architekt  ar1 Ziege nb ein in Barmen-Rittershausen.

(Abbildungen auf Seite 590. 592 und 593.)

D ie Gehöftsanlage ist für einen Grundbesitz von etwa25 ha entworfen. Das Wohnhaus tritt um 14 m von der
Dorfstraße zurück und liegt hinter einem Blumen- und Gemüse
garten, in dessen Lattenurnzäunung sich eine geräumige Sitz
laube, dicht an der landstraße, einfügt. Die Wohnräume des
Besitzers gruppieren sich um eine große Diele, die ;m Sommer
auch als Eßraum dient. An den Eingang schließt sich eine
Sitzlaube an, VOil der aus der Hof vo1!ständfg zu übersehen
ist. [m Obergeschoß sind die Schlafräume und die j'l;lädchen
kammern untergebracht. Die Gesindestube liegt im F.rdg€. choß,
der KÜche gegenüber.

An das Wohnhaus schließen sich unmittelbar die Stall.
gebäude an, zunächst der Pferdestali mit Knechtestube und
Futterkanlmer, dann, an der Rückseite d€.,> Hofes. der Rjnder
und Schweinestali mit futter küche und große, futterdiele.
Etwa 3 Pferde, 16 Kühe, 10 Kälber, 4 Zuchtschweine, ferkel
und Hühner finden in diesen Gebäuden ihre Unte;-kunft. Ein
gut beleuchteter Gang schafft von der Diele des Wolmhauses
aus eine bequeme Verbindung zu allen Sta!1räumen.

Dem .Wohnhause gegenüber, und bis dicht an die Straße
vortretend, liegt die Scheune. An sie schließt sich der Wagen
und Geräteschuppen und dann die Düngergrube.

Die Baukosten dürften betragen:
umbauter Raum

für das Wohnh'!us . bei 1194 cbm
den Pferdestall .. 303
den Rinderstall . 1530
den Wagenschuppen 565
die Scheune. _. 1233

zu 13 .Je = rd. 15500 .11
" 11" ,,3300
" 11 " = " 16800 "
.. 7.. =" 4000"
" 9" = .. 11100 "

Zusammen rcl. 50700 tiM

(
Schlesisches tlerrschaftshaus.

Architekt H. Ha e u seI man n in Cannstadt-Stuttgart.
(BHdbeilage.)

D ie hier wicdcrgcgebeJ1e Darstellung ist eine Ergänzung desin Nr. 69/09 der "Ostd. Ball ZTg." vorgeführten Entwurfs
und zeigt die Stral5ensciten des Gebäudes. Bei der fensterein
teilung haben sich einige Abweichungen von der ursprünglichen
Grundrißanorctnung ergeben.

Auch hier sind es die einfachen und großen formen, die
dem Gebäude das Gepräge eines vornehmen Hauses verleihen.

Verschiedenes.
Technisches.

Gerüst  und Deckenhalter ..,S:1esia H . Dem Bauing.
B. Anke in Kattowitz ist vor kurzem ein Hängeeisen gesetzlich
geschützt worden, das seiner großen Einfachheit und vielfachen

Verwendungsfähigkeit wegen Be

6C achtung verdient. Dasselbe dÜrfte

L':': sich bei allen Bauarten, wo I
<.:::- < Träger als Tragba1ken in Betracht

- I ,=!,   kommen, bald einbürgern.
__----- .  Bisher hing man Arbeitsgerüste,

Schalungen für Decken, Gewölbe
-.--::! usw. in einfachen Schlingeneisen

am Trägerflansch auf. ZweifeJJos
C\..M... 393 't') 1- ist dies der billigste Gerüsthalter,

aber entschieden auch der un
sicherste, da selbst bei gewissen.
haftestern Aufhängen, durch spä
tere Erschütterungen ein Abgleiten

,1 auf der geneigten fläche des flan
sches oft vorkommt. Komplizierte
Konstruktionen konnten sich für
a1lgemeine Zwecke, schon des
höheren Preises und der umständ
lichen Handhabung wegen, nicht
einführen. Ein weiterer Übelstand

(fOftsetzun  Seit  594.)
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bei allen bisl1el igcn Arten von Hängeeisen trat ferner bei
ihrer VCl'\\endung zu Voutendecken-Schalungen für Beton ein.
Die EiseIl wurden mit einbetoniert und saßen beim Ausrüsten
so fest. daß sie entweder freigestemmt oder weggeschlagell
werdcn mußten. ßeides aber ist mit heftigen Erschütterun en
verbunden und wirlÜ schädlich auf die festigkeit des im Er
härten begriffene:l ßetons ein.

Nebenstehende Ahbildung zeigt das neue Hängeeisen in
seiller Verwendung. Einer besonderen Anweisung zur Hand
habung bedarf es nicht. Seine Vorzüge bestehen darin, daß
es durch Aufliegen auf heiden Trägerflanschen, sowie durch
Umfassen des Rüstriegels eine unbedingt sichere Lage hat, die
durch die Last des GerÜstes noch vergrößert wird. Ein Ab
gleitclI ist voJ!ständjg ausgeschlossen. Anderseits genügt zu
seiner gewollten Entfernung nur ein Wegnehmen des Sicher
tlcitskeiles und ein geringer Druck von unten auf das Gelenk.
Man kann also das Eisen in jedem Stadium des RÜstens ein
und aushängen. Um ein Festbetonieren zu verhindern, werden
deli AufJa. erkraHen nachgeformte Schutzkappen verwendet, die
im I:kton stecken bleiben, dafür aber das mühelose und ruhige
Entfernen des Eisens gestatten.

Die ] lerstd!ung der SiJesia-Hängeeisen erfolgt in mehreren
Größen, der Breite der TrägerfJanschen entsprechend, sowohl'
von flach- wie auch von rlochkanteisen.

Behördliches, Parlamentarisches IiSW.
Baupolizei auf dem Lande. In Nachwirkung des

Ministeria!erlasses, betreffend Bauerleichterungen auf dem
Lande, salJen bei der Revision der Baupolizeiordnul1ß fiir den
Regierungsbezirk Bres!au nachstehende Leitsätze Be
rücksichtigung finden. Ober den Abstand der Gebäude von
der Straße ist beabsichtigt, für die Kunststraße und Kommuni
katians\vege, deren Verbreiterung nicht in Aussicht genommen
und nicht notwendig ist, die forderung, daß Gebäude einen
gewissen Abstand von der Straße innehalten müssen, fallen zu
Jassen, dagegen wird bei denjenigen Straßen, bei denen ein
Naheheranbauen von Gebäuden eine spätere Verbreiterung er
schweren oder unmöglich machen würde, ein gewisser Abstand
vorzuschreiben sein. Da der l\reisal.lSschuß am besten darüber
unterrichtet sein wird, für weJche Straßen eine Verbreiterung
in frage komn)t, so ist beabsichtigt, in der neuen Baupolizei
verordnung zum Ausdruck zu brinßcn, daß ihm die Bestimmung
darÜber Überlassen ist, für welche Straßen ein Abbleiben der
Gebiiude gefordert wird

Da das Innehalten längerer Fristen für das Verputzen der
Wände und insbesondere fÜr die Ingebrauchnahme der Wohn
räume auf dem platten Lande oft zu erheblichen Mißständen
führt, \\ei! andert: geeignete Wohnungen nicht vorhanden sind,
und da aus diesem Grunde erfahrungsgemäß die Ort"polizei
behörden häufig das Außerachtlassell der betreffenden Bestim
mungen L!nter der Hand dUlchgehen lassen, ist beahsichtigt,
es den Ortspolizeibehörden zu überlassen, die Fristen in jedem
einzelnen fall zu bestimmen, mit der Maßgabe, daß sie das
Beziehen der Wohngebäude nur zulassen, wenn sie sie für
trocken halten.

AlIsstellllngswesen.
Ostdeutsche Industrie-Ausstellung in Posen im Jahre

1911. Um die Stimmung in den maßgebenden I\reisen der
Nachbarprovinzen kennen zu lernen und diese für das Posenef
Untcrnehmen zu gewinnen, fand am 20. November im Stadt
verordnetensitzungssaale zu Posen eine Versammlung statt, an
welcher Vertreter der Handels-, Handwerks- und Landwirtschafts
kammern der östlichen Provinzen teilnahmen. Nach einem kurzen
Referat des Posener Oberbürgermeisters Dr. Wilms, welcher an
der I-land statistischen Materials die Möglichkeit einer derartigen
Ausstellung, die in ihrer Art etwas ganz Besonderes sein solle,
eingehend schilderte, setzte eine ziemlich lebhafte Debatte ein,
in welcher die Vertreter der schlesischen und der pommerschen
Industrie ihre noch teilweise abwartende Stel!ungnab.me dar
le ten, gleichzeitig aber ihre Sympathie für den Posener Aus
stel!ungsgedankell kundgaben. Die übrigen Redner sprachen
sich durchweg für die Ausstellung aus. Geheimrat Aronsohn,
Vorsitzender der amtlichen Handelsvertretunaen für Posen und
\Nestpreußen, betonte, die Vertretungen würd n eine Ausstellung
in Posen besonders sympatisch begrüßen. Auch. die Handels
kammer Bromberg stehe dem Projekt besonders freundJich ge
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gcnüber und würde mit aller Kraft für die Ausstellung eintreten.
Die Versammlung nahm nachstehende Resolution an: "Die
Absicht, in der Stadt Posen im Jahre 1911 unter Beteiligung
der Provinzen Ostpreußen, Westpreußen, Pommern und Schlesien
eine große ostdeutsche AussteJlunR zu veranstalten. findet all
gemeine Zustimmung. Die Anwesenden erklären, jeder für seine
Person in den ihm nahestehenden Kreisen für die Ausstellung
eintreten zu woHen."

Wettbewerb.
Berlin w. Der Verein für Deutsches Kunstgewerbe in

Berlin, ilc!!cvuestr. J, schreibt auf Veranlassung des Deutschen
Vereins fLir Ton-, Zcment  und Kalkindustrie, e. V. in BerUn
für dessen Zweite Ton-, Zement- und Kalkindustric-AussteHung
einen Wettbewerb für EntwÜrfe zu Grabsteincn und Urnen aus
einern keramischen Material oder aus Kunststein mit frist bis
zum 1. februar 1910 aus. Für die Bewerbung sind EntwÜrfe
zu foJgenden Gegenständen zulässig: .1) für Reihengräber be
stimmte Grabsteine von einem I fersteJlungspreise von mehr als
50 ,At, b) für gleiche Zwecke bestimmte Grabsteine von einem
Herstellungspreise unter 50 ,,41, c) Urnen mit und ohne Socke!,
Tragstein, Nische usw., d) Einzelgräber una Erbbegräbnisse
mit und ohne Einfassung, e} Denkmäler für J\lassengräber. Es
sind drei Preise ausgesetzt: ein 1. Preis von 500 -At, ein
2. Preis von 300 dit und ein 3. Preis von 200  J.t. Eine andere
PreisverteiIung behält sich das Preisgericht vor. Außerdem
werden für die Zweite TOIl-, Zement  und I\alh:industrie-Aus
stcUutJa 20 Entwürfe zum Preise \'on je 50  IJi angekauft. Das
Preisricllteramt haben übernommen: Prof. Pdcr Bchrens Neu.
babeJsberg, fabrikbesitzcr Carl Czarnikow-ilerlin, PI oL Dr. Georg
Lehnert-Berlin, fabrikbesitzer AlbertMarch.Charlottenburg, Prof.
Bruno Möhring-Berlin, Geh. Reg.-Rat Dr.-Ing. Herrn. Muthesius
Nikolassee, Direktor KarJ Polko-Meißen, Kommerzienrat Kar!
Schwenk.Ulm a. 0., Prof. franz Seeck-Steglitz und Prof. Aug.
Vogel-Westend. Die Verkündigung des Ergebnisses erfolgt in
der Sitzung des Vereins für Deutsches Kunstgewerbe am 9. Fe
bruar 1 9 1 0 im Künstlerhause.

Lankwitz Berlin. Zur Erlangung VOll ßauentwürfen für
ein Rathaus in Lankwitz schreibt die Gemeinde daselbst hier
mit lmter den in der Provinz Brandenbnrg wohnhaften reichs
deutschen Architekten einen Wettbewerb mit Fr!st bis zum 15. Fe
bruar 1910 aus. cs sind drei Preise angesetzt: Ein 1. Preis
von 3600 (1ft, ein 2. Preis von 1 800 .J!t und ein 3. Preis
von 1 000 (1ft. Das Prcisrichteramt haben u. a. übernommen:
Prof. Herm. Bi!ling-Karlsruhe, Architekt franz Bartzky-Köln,
Geh. Hofbaurat Prof. Genzmer-Ber!in, Gemeinde-Baurat Goerke
Lankwitz und Architekt johow-Lankwitz.

Schkeuditz. Zur Erlangung von Entwürfen für den Rat
hausneubau daselbst schreibt der Magistrat von Schkeuditz
unter den im Deutschen Reiche ansässigen Architekten hiermit
einen Wettbewerb mit Frist bis zum 1. April 1910 aus. Der
Neubau darf dfe Summe von 250000 -At nicht überschreiten.
Es sind drei Preise ausgesetzt: ein 1. Preis von 2500 vft, ein
2. Preis von 1500 dit und ein 3. Preis von 1000  At. Der An
kauf weiterer Entwürfe für je 500 dit ist vorgesehen Preis
richter: Geheimer Baurat March-CharIottenburg, Prof. Stiehl
Steglitz bei Berlin, Stadtbaurat l\iehl,Rixdorf bei ßerlin, ßürger
meister Schmidt - SChkeuditz, Stadtverordneter Maurermeister
Fr. Schäfer- SChkeuditz, Stadtverordneter Ingenieur H. Schu
macher-Schkeuditz, Stadtverordneter Zimmermeister Zschernitz
Schkeuditz und Stadtbauluhrer floß Schkeuditz. Die Wettbewerbs
unterlagen sind gegen Cinsendung von 3 vit vom Magistrat er
hältlich.

.(i

j lil

:1

WettbewerJJs-Ergebnis.
Gleiwitz O. S. Zu dem Wettbewerb zur ErIangung von

Entwürfen für den Rathausneubau daselbst (vergl. "Ostd. Bau
Zeitung" S. 603/08) gingen 123 Entwürfe ein. Das Preisgericht
beschloß, den 1. Preis von 8000 dit dem Entwurf mit dem
Kennwort "Sedan", Verf. Baumeister li. M. fritsche-Bremen,
zu erteilen. Der 2. Preis von 5000 Jt wurde dem Entwurf
mit dem Kennwort "rlelios", Verf. Josef Scherer und Kaspar
Schweinhuber-Ber!in Schöneberg und der 3. Preis von 3000 Jt
dem Entwurf mit dem Kennwort" Verwaltungsgebäude I", Verf.
Hummel und Rothe-Ka se[, zuerkannt. ferner wurden zum
Ankauf empfohlen die Entwürfe mit den K;ennwortcn: 1. "GIei
Witz" , Verf. WiIly Graf.Stuttgart, 2. "J'\Ilalcrischer Innenhof",

(rOd  tzLlng Seite 596.)
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A uf einer kleincn Anhöhe in gebirgiger und waldreicherLandschaft gedacht, sol! das Häuschen nur zum Auf.
enthalt während des Sommers, der ferienzeit, dienen. Es
enthält daher auch nur einen einzigen großen Wohnraum,
der zugleich die Treppe nach dem Dachgeschoß aufnimmt.
fine unter letzterer eingebaute Sitzniscl1e ist als EßpJatz be
stimmt, und weiter bietet ein Erker gemütliche Sitzplätze.

L I
Architekt Dipl.-Ing. A. Ka w e I in Holzrnindeo,

Ein Vorraum, der lugfrei vom Eingange getrennt ist J I

vermittelt die Verbindung znf KÜcbe und dem Abort. Über
deckte Hauslauben und eine offene Plattform bieten reichlich
Sitzplätze in freier Luft.

Das ObergeschoJS enthält zwei große Schlafräume, einige
Kammern und darÜbcr den Speicherboden. I

Eine Unterkellerung ist nicht vorgesehen. 0 = 0 I
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J Ein Sommerhaus. 0 = 0



Veri. Adoli Philippi-Wiesbaden, 3. "Was Ihr wollt", Ver!. Peter
ß,ir cnholz'Münch. n undA. "9tadth tus I", Verf. F. E. Schaler
und' Prof. ,P. Bonatz-Stuttgart." .

Bromberg.'   Zu "dem Wettbewerb, betr. Entwürfe zu
einem Bismarckturm daseJbst (Vergl. Ostd. Bau.Ztg. S. 360;09)
gingen 238 Entwürfe ein. Es wurde beschlossen, einen 1. Preis
von 800 dt dem Entwurf mit dem Kennwort" Götterdämmerung",
Verf. Architekt Pau! Walther-Berlin, zu erteilen. Der 2. Preis
von 50,0 dt wurde dem Entwurf mit dem Kenntwort "Mal",
Verf. Architekt Wiihelm Rich-Chemnitz und der J. Preis von
300 "J( dem Entwurf mit dem Kennwort "Einer mehr", Verf.
Architekt J. Liedemann-Badcn-Badcn, zuerkannt.

Schwerin i. M. Für den Wettbewerb Knabenschule in
Schwerin (vergl. "Ostd. Bau-Ztg." S. 348/09) wurden 356 Ent
würfe eingereicht.

Griesheim. Zu dem Wettbewerb, betreffend Entwürfe
eines Rathausbaues daselbst (vergl. "Ostd. Bau-Ztg." S. 368/09),
sind 260 EntwÜrfe eingereicht worden.

Hagen i. W. für den Wettbewerb zur Erlangung von
Entwürfen für einen Theaterneubau dasclbst (verg!. Ostd. Bau,
Ztg. S. 464 bezw. 516(09) hat das Preisgericht beschlossen,
einen 1. Preis von 5 -000 Jt dem Entwurf mit dem' Kennwort
"Neues Leben", Verf. Prof. Martin Dülfer in Dresden, einen
2. Preis von 3 000 dft dem Entwurf mit dem Kennwort "Deutscher
Kunst ein deutsches Haus", Verf. Dr. Ingenieur E. Vetterlein
in Darmstadt und einen 3. Preis von 2000 dt dem Entwurf
mit dem Kennwolt "Einfach und schlicht", Verf. Architekt
Bruckner &- Löwenstein in München, zu erteilen. Zum Ankauf
empfohlen wurden der Entwurf mit dem Kennv. ort "Terranova ",
Verf. Architekt Schilling &- Gräbner in 01 esden und der Ent,
wurf mit dem Kennwort ., Po1ymnia", Verf. Architekt Peter
ßirkenhoJz in München. Preisrichter: Geh. Oberbau rat Hof,
mann in Darmstadt, Stadtbaurat Ku/Jrich in Dortmund, Stadt,
baurat figge in Hagen, Kommerzienrat Springmann in Hag..'n
und Theaterdirektor Dr. Kaiser in Hagen.

Rechtswesen.

rd. Ist geringfügiger Anfang von Schwammbildung
als erheblicher Mangel eines Gebäudes anzusehen? Der
Käufer eines Hauses hatte gegen den Verkäufer eitlen Anspruch
auf Preisminderung geltend gemacht, weil das Haus, als er
es übernahm, mit Schwamm behaftet wur. Der Verkäufer
wandte ein, er habe das Haus 16 Jahre lang bewohnt, ohne
etwas von Schwamm wahrzunehmen; die Schwammbildung
sei so minima! gewesen, daß ihr irgendwelche Bedeutung gar
nicht zukomme. Dafür spreche ja auch die Tatsache, daß von
dem jetzigen Eigentümer des Hauses, der es während des Rechts
streites von dem Kläger erworben habe, die Instandsetzuug mit
einem ganz geringen Kostenaufwand bewirkt worden sei. Das
Oberlandesgericht Cöln war daraufhin zur Abweisung des von
dem Kläger erhobenen Anspruchs gelangt. Allerdings sei
Schwamm an sich geeignet, die Brauchbarkeit eines Hauses
ganz erheblich zu mindern, so meinte das Gericht. Im vor
liegenden Falle jedoch sei nur der Anfang ganz leichter Schwamm,
gebilde festgestellt worden, so daß das Haus eine erhebliche
Minderung seines Wertes oder seiner Tauglichkeit nicht erfahren
habe. Eine unerhebliche Minderung nach diesen Richtungen
hin komme aber gemäß @ 459, Satz 2 des BÜrger!. Gesetlbr
nicht in Betracht. - Gegen dieses Erkenntnis legte der Kläge.
Revision beim Reichsgericht ein und der höchste Gerichts.
hof gelangte auch zu einer anderen Auffassung des Falles
als die Vorinstanz. Der Vorderrichter hat nicht berücksichtigt,
so äußerte sich das Reich:-gericht, daß nach der verkehrs,
üblichen Auffassung Schwämme aJs erheblicher Mangel eines
Mauses namentlich deshalb gelten, weil sie ihrer Natur nach
den J,eim der Weiterverbreitung in sich tragen und darum,
wenn sie sich in einem Hause einmal gezeigt haben, nur schwer
endgiJJtig beseitigt werden können. Daß die in dem Hause
zur Zeit der Übergabe desselben an den Kläger vorhandenen
S hwammanfänge etwa von minder gefährlicher Art waren, ist
OIcht festgestellt. Die Geringfügigkeit der für die einmalgen Be
-seitigungsarbeiten gemachten Aufwendung, von der in keiner
Weise festgestellt ist, daß sie zur sicheren und endgültigen Aus
tilgung genügt hat, kann daher keine hinreichende Grundlage
für die Nerne1nung der ErhebJichkeit des Mangels bilden.

(Entscheidung des Reichsgerichts vom 19. Januar 1909).
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Die Feuchtigkeit im Hause, ihre Ursache und Beseitigung
'unter besonderer Berücksichtigung von Grundwasserdfch.
tungen. Von Arcnitekt Louis PichIer in Unna. Selbstverlag
des Verfassers. (Okt., 32 S. mit erläuternden Skizzen.)

Die k!eine Abhandlung ist aus der Praxis entstanden und
fi"ir die Praxis bestimmt und dürfte sich als ein zuverlässiger
Ratgeber erweisen. (VergJ. auch den Aufsatz "Abhaltung von
feuch1igkeit" in Nr. 98 u, 100/1908 der "Gstd. Bau-Ztg." von
demselben Verfasser.)

Das alte R:om. Sein Werden, Blühen und Velgehen. Von
Professor Dr. E. Dieh!. (Okt., 126 S. niit zahlreichen Ab
bildungen.) (Wissenschaft und Bildung, Bd.67.) Geh. 1 dit,
gebd. 1,25 dir. Verlag von Que1le & Meyer in Leipzig, 1909.

Das Büchlein, dem auch einige Karten von Rom beigefügt
sind, dürfte ein guter Reiseführer sein. Es behandelt: Lage}
BodengestaJtung und Klima von Rom, die ältesten Ansiedlungen,
die Siebenhügelstadt, die Bauten der Königszeit, die Bauten der
Republik, die Bauten der Kaiserzeit.

Mitteillmgen des "Arbeitgeberbundes fUr das Baugewerbe der Provo Poseu" .

Der Gesamtvorstand des Arbeitgeberbundes für das
Baugewerbe der Provinz Posen hieJt arn Dienstag, den
7. Uezember d. J. eine Sitzung ab, die überaus zahlreich be,
sucht war. Nach Einführung und Begrüßung vier neuer Ver
bände und einiger Gäste durch den Vorsitzenden erstattete der
Syndikus Bericht über die letzten und noch bevorstehenden
Verbandsgründungen. Sodann besprach er den neuen Kalk,
vertrag, den Zementvertrag und den Vertrag mit der "Ostd.
Bau,Zeitung". Diese Verträge fanden allgemeinen Beifall und
soll den Mitgliedern empfohlen werden, recht ausgiebigen Ge.
brauch davon zu machen, zu ihrem eigenen Nutzen und zum
Nutzen des Bundes. Sodann ",urde vom Vorsitzenden Bericht
erstattet über die Verhandlungen, die die Dreizehnerkommission
des Deutschen Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe mit den
ZentraJvorständen der Arbeitnehmer in Berlin gepflogen hat,
und die schwerwiegenden Differenzen besprochen, die sich be,
kanntlich in Punkto Akkordarbeit, Arbeitszeit, Arbeitsnachweis
und Vertragsdauer erßeben haben. Nunmehr soll über die  rt'
lichen Zusätze zum Vertr.1ge in den Unterverbänden verhandelt
werden und sollen fÜr diese Verhandlungen, wo die Verhält
ni se es gestatten, immer gleich mehrere Unterverbände zu.
sammen genommen werden. Bis zum 20. Dezember sollen ;:..-Jch
zunächst die Unterverbände der Arbeitgeber über die von ihnen
zu stellenden forderungen schlüssig machen, worauf dann vom
Provinzial-Arbeitgeberbunde nach vorheriger Übereinkunft mit
den Arbeitnehmer'Organisationen die Einladungen zu den Lohn.
verhandlungen ergehen sollen.

"Ostd. Bau Zeitung" unser Bundesorgan. Seit Afl
fang November d. J. erhalten diejenigen unserer Mitglieder, die
noch nicht Abonnenten silJd, auf unsere VeranJassung die "Ostd.
Bau-Zeitung" zugeschickt, damit Sie den Inhalt prÜfen konnten.
Wie Sie ersehen haben, bringt die Zeitung neben vorbildlichen
Abbildungen, techno Artikeln und die das Baugewerbe ange
henden Tagesfragen, auch alle Submissionen und deren Er
gebnisse aus dem Osten; seit lmrzem auch die "MitteiJungen
des Arbeitgeberbundes für das Baugewerbe der Provinz Posen".

Wir beabsichtigen die "Ostd. Bau-Zeitung" zu unserm
Bundesorgan zu erheben und bitten daher unsere sämtlichen
Mitglieder, dieselbe weiter zu beziehen. Aus Postbetriebsgründen
muß der vierteljährl. Bezugspreis 3,30 dt, der jährl. 10,75 Jt
einschließ!. Bestellgeld beibehalten werden. Von dem Verlag wird
jedoch ein hoher Rabattsatz an uns zurückvergiitet, welcher
also Ihnen wieder durch die ermässigte Umlage zugute kommt.

Die Weiterlieferung der "Ostd. Bau Zeitung" würde ab
1. Januar n. J. gegen aufgedruckten Bezugspreis erfolgen, wenn
sie bis 15. Dezember keine Abbestellung an uns oder an den
Verlag gelangen lassen.

Die Einsendung des Abonnementsgeldes hat der Einfach.
heit halber an den Verlag direkt zu geschehen, falls der'
selbe nicht durch Nachnahme erhoben werden soll. Auf den
ermäßigten Ja h res bezugspreis machen wir Sie besonders auf,
merksam.

G. Kartmann, Vorsitzender. Dr. Adler, Syndikus.


